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Geschichte des Reiches besteht darin , zum freiwilligen Gehorsam des
Dienstes zu erziehen , also eben zu dem , worin , wie wir sahen , jenes
entschwundene erste Reich seine Kraft besaß , lvo dieser geistgewirkte
freie Dienst ist , da ist man der Gottesherrschaft Untertan . Wirkungen
des Reiches — oder können wir nicht sagen : der Überreste des ersten
Reiches ? ^ sind im Rnsang noch stärker vorhanden , bei den Erz¬
vätern am meisten , bei den Gesetzesherren schon spärlicher , unter den
Königen am wenigsten . Schließlich erfolgt der völlige Zusammenbruch
des irdischen oder körperlichen Reiches . In dieser Darstellung klingt
nach die Vorstellung der Kbrogation , die hier auch beim Schema des
Reiches eine entsprechende Verwendung findet . Je mehr aber jenes
Naturreich verblaßt , desto deutlicher tritt das Gnadenreich in sein
Recht . Die „ Erziehung des Menschengeschlechts " ist keine solche der
natürlich aussteigenden Linie , sie führt vielmehr durch den Zusammen¬
bruch zum Ergreifen der in Thristo erscheinenden Gnade , die schon
im Riten Testament wirksam , wenn auch noch nicht verwirklicht ist .
So läuft also der Reichsgedanke dem des Bundes durchaus parallel .
Das Licht aber zum Verständnis des tiefsten Wesens des Gnaden¬
reiches kommt auch hier wiederum aus dem Unterschiedder Testamente.

4 . Der Unterschied der Testamente und das Reich .

Im Mittelpunkt der Ausführungen über das Reich stehen die
zahlreichen , eingehenden Darlegungen über den Unterschied der Testa¬
mentes ) Freilich soll darüber die innerlich geforderte Einheit nicht
zu kurz kommen : Verselbe Gott , der im Neuen Testament Gott der
Kirche ist , der ist im Riten Gott Israels . Israel kann nicht seinen
Gott wechseln und neue Götter annehmend ) Rber daß dieser gleiche
Gott im Neuen Bunde erst zu seinem eigentlichen , vollen Recht kommt ,
das wird unablässig betont . Das Unvollkommene in der Gesetzeszeit
besteht eben darin , daß Gott nicht als der Einzige herrscht , denn die
Gebieter und Priester sind ja neben ihm als rmneupati äii ( ernannte ,
nicht wirkliche Götter ) eingesetzt . ^) Freilich sind sie nur Scheingötter ,

' ) Es scheint mir , daß die Theologie des Toccejus später den Lessingschen
Gedanken durch ihre Zusammenhänge eine starke Empfehlung bot . Übrigens
liegt schon bei Calvin der Knsatz vor : pasä ^ AvAia vstus 23 , 145 , vgl . auch
23 , 447 : Osus vstörsm populum sud sxtsrno ritu exsreuit .

2) Es ist ein großer Unterschied zwischen der osLonomis äuplsx beider
Testamente , 8a 74 Z 1— 9 . -) vltim . 29 § 36 .

vgl . z . B . 1 . rkess . 2 ß 40 . van . 7 Z 67 .
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der besonderen Zeitrechnung entsprechendinterimistischbeamtet . ' ) Aber
durch diese Mitregentschaft der vielen wird die wahre Freiheit be¬
schränkt . ^) Das Neue Testament bringt die Entthronung der Götter ,
Gott selber tritt die Herrschaft an . ^) Aus die Götterherrschast folgt das
Gottesreich / ) Den interimistischen und stellvertretenden Gebietern tritt
gegenüber der Herr der Herren , der Gott der Götter , das Haupt aller
herrschergewalt . 5) Zudem werden noch die Jrrgötter der Heiden durch
das Reich fortgejagt und verbannt . ^) Diese Gegenüberstellung von
Göttern und Gott liebt Toccejus ganz besonders , weil er dadurch den
Kontrast kennzeichnen kann : aus der einen Seite eine Mehrzahl ver¬
schiedener Instanzen , mannigfache Peiniger des Gottesvolkes , etwas
verwirrendes , nichts Einheitliches. Kuf der anderen Seite der einige
Gott , der im Neuen Testament selber ohne Genossen und Stellvertreter
regiert . 7) Er hat jetzt allein etwas zu sagend ) er ist nunmehr in
eigener Person Lehrer , Priester , König , Hirte des Volkes , neben ihm
ist kein Gesetzgeber mehr . ^) Die sogenannten Götter , oder wie sie
der Stil der Apostel nennt : die Herrschaften und Gewalten , sind ein
für allemal abgeschafft . " ') Und zwar ist die Abschaffung " ) der Schein¬
götter durch Thristi Unterwerfung unter die Gesetzesgewalten und
sein Kreuz zustande gekommen . Er versteht Kol . 2 , 15 so : die alt -
testamentlichen Herren , ehemals mit Gewalt angetan , sind jetzt ihrer
Autorität entkleidet . Als die Schuldhandschrift zerrissen ward , taten
sie den letzten Atemzug . ^ ) Jetzt ist der Stuhl Ntosis gestürzt , ^ ) die
Periode des Joches ist dahin , ^ ) , Thristus , der die sündigen Menschen ,
die aus dem Throne Gottes saßen , vom hohen Sitz gestoßen , wird
der wahre Gott Israels , ^ ) der Herrscher ohne Teilhaber . ^ ) Erst

' ) Ool . 2 Z 116 . ? sa1m . 22 Z 64 . 8a 59 § 4 . -) ? salm . 22 § 64 .
<) Die Ablösung der clii durch den vsus 8a 63 § 23 , Mim . 30 Z 359 , ? salm .

93 Z 5 , L ? sen . 11 8 26 , kpn . 5 Z 41 , vol . 1 § 75 , 1 . I 'nsss . 2 Z 40 , 2 . 1'ksss . 1 § 38 .
°) Lol . 2 § 116 , für das Folgende grundlegend . °) ? salm . 22 § 64 .
' ) Nach ? salm . 45 , v . 8 , vgl . ? ot . 31 Z 74 .
°) Mim . 32 Z 968 , ^ pc-. 11 Z 15 .
°) ^ m . 5 8 22 , L2öek . 11 § 26 .

" ) visp . 30 § 14 . ^ uäaie . 4 8 77 , Psalm . 93 8 5 , IZpk . 5 § 44 , » skr . 12 Z 83 .
" ) ^ kroZatio : Ultim . 32 , a . a . D . , ? salm , 93 8 5 , 145 § 2 , ^ m . 5 Z 22 ,

Lpn . 5 § 41 . ? osä . 12 Z 354 , 8a 59 8 4 , 1 . lim . 3 8 56 .
ä ,m . 5 . a . a . <v .

" ) 8a 63 8 23 , van . 2 8 33 , 7 8 67 , Lpn . 5 8 44 , 1 . ? im . 3 8 S6 .
-°) Lpk . 5 8 41 .
">) vltim . 32 8 968 , ? salm . 93 8 5 , Lsai . 16 8 18 , 2aeü . 14 8 30 , Lpn . 5 Z 43 .
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dieser 5tuhl ist imstande , zu retten , zu heiligen , zu rechtfertigend)
Jetzt erst ist Jehova zum König gemacht . ^)

Indem aber im Neuen Testament auch der äußere Kultus an
sein Ende gelangt ist ^) und die Mittel und Werkzeuge der Knecht¬
schaft : Tempel , Altar , Gpfer , heilige Stadt , theokratischer Staat ab¬
getan sind / ) kommt die Wahrheit erst ganz zur Geltung , daß der
König der Kirche im Himmel throntd ) Im Neuen Testament
ist Gottes Thron nicht mehr auf Erdend ) Die heiligen des höchsten
haben keine heiligen Grte mehr hienieden , ihr Staatswesen ist im
Himmel . Das Erbe heißt nicht mehr Kanaan , das irdische Erbe ist
dahin , der weg zum himmlischen Erbe ist geöffnet , hier aus Erden
aber tritt an Stelle der Beschränkung aus das irdische Erbe eine
andere Erbschaft : die Schranke Israels gegen die völkerrvelt fällt
und die Heiden nehmen das Reich der Welt eind ) Erst im Neuen
Testament kann dies Welterbe ausgehändigt werdend )

Der eigentliche Wesensunterschied, der auch für die zuletzt ge¬
nannte Entschränkung charakteristisch ist , heißt immer wieder : Freiheit
statt Knechtschaft . Dort Todesfurcht , Anklage der Sünde und des
Gesetzes , hier freudige Kindesart und Versöhnung^ ) Dort Zwang
unter Menschengewalt , hier Kultus des Herzens ohne Kreaturen -
Herrschast . Dort Vuchstabendienst , hier ein innerliches Reich durch
Gottes Wort und Geist , der uns Kraft der Gnade zum Wandel im
göttlichen Gesetz bringt . Wo es keine Sklaverei mehr gibt unter
Menschen , wo keine Elemente der Welt , keine irdischen Dinge mehr
knechten , da gilt nur noch eines : Dienst Gottes . Darum heißt der
Stand des Neuen Testaments im eigentlichen , vollen Sinne das Gottes¬
reich ; denn da wird der eine und alleinige König erkannt , den das
Volk seinen Herrn heißtd ")

>) ksai . 16 Z 17 .
- ) Ultim . 33 § 1577 , Ss 69 Z 31 , k>sn . p . 22 ».
°) Rom . 13 Z 9 .
«) 2 . I 'tisss . 1 Z 38 , Num . 24 § 29 , Mim . 32 § 1347 .
- ) I- salm . 8 Z 13 . °) Lsai . 16 § 18 .

k>salm . 93 Z S , 17 § 6 , ^ ok . 12 Z 27 , Lsai . 16 Z 13 , vol . 1 § 76 ,
IMim . § 1578 . °) ? <Z6ä . § 339 .

«) ? salm . 93 Z 5 , 1 . ? str . 2 § 73 , Lsai . 16 Z 13 .
>°) ? salm . 93 Z 5 , 145 § 2 . Dies vsus solusrsx ist durch und durch

calvinistisch empfunden , doch wäre es einseitig , wollte man hier etwa Talvin
gegen Luther ausspielen . Kuch er konnte sich ähnlich ausdrücken , vgl . z . B .
die bereits S . 154 , klnm . 1 erwähnte Stelle .
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Wir sehen , daß beim Reich noch sieghafter als in der Föderal¬
theologie das Neue Testament gegenüber dem Klten zur Geltung
kommt . Trotzdem durch die Behauptung des Gnadenreiches im Riten
Bunde der Anschluß an den Föderalaufriß gelingt , wird doch durch
die alles andere in Schatten stellende Heraushebung des Reiches im
Vollsinn jener Unterschied noch bedeutungsloser als beim Gnadenbund
im Riten Testament . Die an das Reich anknüpfende Gedankenreihe
entspricht eben mehr der biblischen Wirklichkeit als die Bundes¬
systematik . Sie läuft aber durchaus parallel , was sich auch in der
Anwendung des Rbrogationsbegriffes zeigt .

5 . Das Reich Gottes im Vollsinn aus der neutestamentlichen
Swfe ( Die Hauptoefinition ) .

Rus dem Gegensatz der Testamente wächst die Hauptdefinition
des Reiches Gottes hervor ^) : Das Reich im eigentlichen Voll¬
sinn ist der Stand der Kirche des Neuen Testaments , in
dem die Kirche oder das Volk Gottes keinen anderen
König als Gott hat und zu ihm allein hinzutritt , nach¬
dem die Hirten oder Führer des früheren Zeitalters ,
die Könige und Götter genannt wurden , abgeschasst sind . ^)

Rn dieser hauptoefinition ist folgendes beachtens¬
wert : 1 . Sie wird nicht der ganzen Fülle dessen gerecht ,
was Toccejus z . B . in der Geschichte des Reiches im Klten Testament ,
was er bei der Erwähnung des ersten Reiches namhaft gemacht hat .
2 . Weil sie ganz und gar erwächst aus dem Gegensatz der

Dieser Zusammenhang ist besonders deutlich in I? os <l . Z 354 .
-) vgl . u . a . La 59 § 4 , 63 Z 23 , 90 § 16 , ? osä . § 641 , Disput . 30 § 14 , ? ot .

31 § 74 , IZc-c-1. Lad . Z 57 , Illtim . Z 1578 , Psalm . 93 Z 5 , 145 Z 2 , Lsai . 9 8 34 ,
16 Z 18 , HaZZ . 2 § 17 , 1 . «Hör . 6 Z 25 , LM . 5 § 41 , 2 . IIisss . 1 Z 38 . Für Status
eeelssias im N . T . sagt er auch : ills moclus Audsrnaricii soc-lssiam , Nattk . 3 ,
Lekol . 1 ; oder : Status populi vei , La 90 Z 16 , oder er führt aus , ^ <:t . 14
§ 3 , rsAnum siZnikioat sum starum rsruin , iu ouo Osus solus rsx sit seols -
sias . Ähnlich (ZaI . 5 Z 164 , Lol . 4 Z 41 . Kuch pareus , Lorpus cloetrinas
elu -isrianas , p . 665 definiert : RsAlium vsi sst , in yuo solus Osus rs ^ uat .
vgl . auch L ^ nopsis purioris tlisoloxias , 1658 , p . 321 : solus suim Lnristus . Die
Nachfolger zeigen , daß sie die Formel als eigenartig erfaßt haben . Burmann ,
IZxsre . aeacl . pars I , p . 125 sagt echt coccejanisch: „ Oum vsro oum öinpnasi
illi promittantur elavss rsZni eoslorurn , k . s . soelssiss I ' . soll Oso
Lkristociuö , sins cliis /le / o û.e> oix , tauo ûam sooiis Hussi , suk ^setas ; ĉ uocl
rsZnuiri eoslorum ^ udasis , praseipus autsin Zsutibus , naotsnus elausum srat .

Schrenk , Coccejus . II , 5. 14
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